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Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat zum Thema Nullsteuersatz 

im Zusammenhang mit der Lieferung und Installation von Photovoltaik-

modulen zwei Klarstellungen getroffen.  

Diese Klarstellungen wurden in den vom BMF veröffentlichten FAQ und 

Anfragen zum Steuersatz für Photovoltaikmodule ergänzt. Sie betreffen 

die Frage, was unter „Installation von Photovoltaikmodulen“ zu verste-

hen ist und das Verhältnis zwischen PV-Modulleistung und Speicherkapa-

zität anbelangt.  

 

FAQ des Bundesministeriums für Finanzen (Link) 

 

8. Was ist unter „Installation von Photovoltaikmodulen“ zu verstehen? 

 

Unter der Installation von Photovoltaikmodulen sind die photovoltaikanlagenspezi-

fischen Arbeiten, die ausschließlich dazu dienen, eine Photovoltaikanlage sicher 

für das Gebäude und für die sich darin befindlichen Menschen zu betreiben (z.B. 

photovoltaikanlagenspezifische Elektroinstallation), zu verstehen. Dies beinhaltet 

auch AC-seitige Arbeiten und Elektroinstallationen, die für den sicheren Betrieb 

der Photovoltaikanlage jedenfalls erforderlich sind. Die Installationsarbeiten müs-

sen direkt gegenüber dem Anlagenbetreiber erbracht werden, um unter den Null-

steuersatz zu fallen.  

 

 

Aufgrund der Klarstellung in Frage 8 hat die Bundesinnung einen Leistungskatalog zur Be-

schreibung von DC- und AC-seitigen Arbeiten und Elektroinstallationen erstellt. Für die In-

stallation von Photovoltaikmodulen können bestimmte Leistungen (Elektroinstallationen) ver-

standen werden, da diese für einen sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen entsprechend den 

gesetzlichen Anforderungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 und den zugehörigen Verordnungen 

jedenfalls erforderlich sind. 

 

https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/fuer-unternehmen/umsatzsteuer/informationen/Steuersatz-f%C3%BCr-Photovoltaikmodule.html
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Leistungskatalog zur Beschreibung 

von AC-seitigen Arbeiten und Elektroinstallationen 

 

- Planung der PV-Anlage (Planungsarbeiten und Gutachten sind nur dann begünstigt, wenn sie eine 

unselbständige Nebenleistung zur Lieferung oder Installation darstellen. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Elekt-

riker eine PV-Anlage verkauft und die Installation plant.) 

- Einreichungen und Fertigstellungsanzeigen beim öffentlichen Netzbetreiber 
(wenn sie eine unselbständige Nebenleistung zur Lieferung oder Installation darstellen. Dies ist z.B. der Fall, 

wenn ein Elektriker eine PV-Anlage verkauft, die Installation beim öffentlichen Netzbetreiber einreicht und 

fertigmeldet.) 

- Montage sowie Ballastierung der erforderlichen Halterungen und Unterkon-

struktionen 

- Erforderliche Arbeiten an der Dachkonstruktion (z.B. Einblechungen, Abdich-

tungen, Schneefangeinrichtungen)   

- Montage von PV-Modulen 

- Aufbau von Einrüstungen oder Hebefahrzeuge 

- Installationen von Maßnahmen für den Schutzpotentialausgleich 

- Installationen von Maßnahmen für Erdungs-, Blitz- und Überspannungsschutzan-

lagen  

- Installationen und Anschluss von Kabel- und Leitungsanlagen unter Einhaltung 

der Richtlinien zum Schutz von Einsatzkräften und den Anforderungen für einen 

vorbeugenden Brandschutz für DC-Strangleitungen (Strings)  

- Montage und Anschluss von Wechselrichtern unter Beachtung der Herstelleran-

gaben, inklusive technischer notwendiger Sicherheitseinrichtungen (z.B. RCD, 

Überspannungsschutz) sowie der für den Betrieb erforderlichen kommunikati-

onstechnischen Anbindung. 

- Installation und Anschluss von Kabel- und Leitungsanlagen, sowie der zugehöri-

gen elektrischen Betriebsmittel für AC-Leitungen, ab dem Wechselrichter bis 

zum Anschlusspunkt an das öffentliche Netz. Darunter sind auch sicherheits-

technisch erforderliche Maßnahmen für den Anschluss an das öffentliche Netz 

(z.B. Leistungserweiterungen, Messeinrichtungen, Fernwirktechnik) zu verste-

hen.   

- Installation und Anschluss der für einen sicheren Betrieb notwendigen elektri-

scher Betriebsmittel (z.B. RCD, Smartmeter, Stromwandler)  

- Installation und Anschluss von Kabel- und Leitungsanlage für Energiespeicher-

systeme  

- Installation, Aufstellen und Anschluss von Energiespeichersystemen unter Ein-

haltung der brandschutztechnischen Anforderungen 

- Installation und Anschluss der für einen sicheren Betrieb notwendigen elektri-

scher Betriebsmittel zur Umschaltung von verschiedenen Netzbetriebsarten  

- Prüfung und Inbetriebnahme gemäß den gesetzlichen Anforderungen (z.B. OVE 

E 8101-6)  

- Erstellen eines Prüfberichtes über die Ergebnisse der Erstprüfung gemäß § 6 ETV 

2020 

- Erstellen der Systemdokumentation (z.B. OVE EN 62446)  
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In der praktischen Umsetzung können anlagenspezifisch weitere notwendige elektrische Installa-

tionen für einen sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen erforderlich sein. Die Notwendigkeit 

von Maßnahmen und Installationen ist im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung im Gewerbebetrieb 

für Elektrotechnik von einer ausgebildeten Elektrofachkraft (Elektrotechniker mit erfolgreich ab-

solvierter Lehrabschlussprüfung) durchzuführen, zu begründen und zu dokumentieren.  

 

Anfragen zum Steuersatz für Photovoltaikmodule an das BMF (Link)  

Die zweite Klarstellung, die das Bundesministerium für Finanzen in Hinblick auf den Nullsteuersatz 

für die Lieferung und Installation von Photovoltaikmodulen gemacht hat, betrifft das Verhältnis 

zwischen PV-Modulleistung und Kapazität des mit den Modulen erworbenen Speichers. 

 

9. Welches Verhältnis zwischen PV-Modulleistung und Speicherkapazität ist noch 

verhältnismäßig? 

 

Wie in der Frage 14 der FAQs ausgeführt, unterliegt die bloße Nachrüstung einer beste-

henden Anlage mit einem Speicher dem Normalsteuersatz. Dies ist auch der Fall, wenn 

beim nachträglichen Erwerb von Photovoltaikmodulen samt Speicher die Gesamtkapa-

zität des nachgerüsteten Speichers die Leistung der nachträglich erworbenen Photovol-

taikmodule unverhältnismäßig übersteigt. 

 

Übersteigt die Gesamtkapazität des miterworbenen Speichers die Leistung der erwor-

benen Photovoltaikmodule um nicht mehr als das Doppelte, ist jedoch von Verhältnis-

mäßigkeit auszugehen. Hinsichtlich der Gesamtkapazität des Speichers ist auf die Net-

tokapazität abzustellen. Die (einheitliche) Lieferung der Photovoltaikmodule samt 

Speicher unterliegt diesfalls dem Nullsteuersatz, wenn die übrigen Voraussetzungen des 

§ 28 Abs. 62 und 63 UStG 1994 (z.B. Engpassleistung der Photovoltaikanlage nicht mehr 

als 35 kW ([peak]) vorliegen. 
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